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— dass hier fiir die Zukunft Klirungsbedarf

besteht, um ein moglichst widerspruchs-

freies und kohirentes Handeln zu er-

méglichen.

Dariiber hinaus stellen sich in vielen
Kantonen und Gemeinden zusitzlich fol-
gende Herausforderungen:

« Die Sprachforderung ist zwar vieler-
orts gut etabliert, allerdings besteht
Handlungsbedarf im Bereich der
Qualititsentwicklung/-sicherung
(Umsetzung des Sprachférderkon-
zeptes fide).

«+ Angebote und Massnahmen fiir hoch-
qualifizierte VA/FL sind momentan
nur punktuell vorhanden.

Generell bestehen im Bereich der

Qualifizierungsmassnahmen in ein-

zelnen Regionen Angebotsliicken und

weiterer Entwicklungsbedarf.

« Die Umsetzung der Meldepflicht von
arbeitsmarktfihigen VA/FL bei der
offentlichen Arbeitsvermittlung  ist
iiberall am Laufen, die Zusammen-
arbeit mit den Arbeitsmarktbehérden
aber noch unterschiedlich weit fortge-
schritten.

« Bei der Frithen Férderung besteht in
vielerlei Hinsicht noch Handlungs-
bedarf: Klirung von Zustindigkeits-
und Finanzierungsfragen, Regelung/
Koordination mit der Sozialhilfe, Sen-
sibilisierung fiir Good Practices.

Ein besonderes Augenmerk wollen
Bund und Kantone im nichsten Jahr zu-
dem auf die soziale Integration richten:
Hier sind zusitzliche Anstrengungen né-
tig, damit sich FL/VA in Zukunft auf Au-
genhohe begegnen kénnen. Gesundheit,
soziale Beziehungen und gesellschaft-
liche Teilhabe sind Faktoren, die genau-
so essenziell sind fiir die Integration. M

Lea Blank

Staatssekretariat fur Migration
Nicole Gysin

Konferenz der Kantonsregierungen
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Unionsburgerschaft
der EU und soziale

Rechte

FACHBEITRAG Zu den heikelsten Punkten in der Debatte Gber das
geplante Rahmenabkommen mit der EU gehért die Unionsbdirger-
Richtlinie. Es wird beflirchtet, dass diese den Anspruch auf

Sozialhilfe von Arbeitnehmerinnen und -nehmern aus der
EU ausweiten wirde. Ein Blick auf Sinn und Zweck der EU-

Unionsburgerschaft und die damit verbundenen sozialen Rechte.

Die Unionsbiirgerschaft ist ein seit 1992
anerkannter Rechtsstatus in der Europdi-
schen Union (EU). Unionsbiirger ist auto-
matisch, wer die Staatsangehérigkeit eines
Mitgliedstaates besitzt. Staatsbiirger aller
Mitgliedstaaten sind zugleich also Unions-
biirger. Die Unionsbiirgerschaft tritt zur
nationalen Staatshiirgerschaft hinzu, er-
setzt sie aber nicht. Die Einzelnen werden
damit doppelt gebunden und berechtigt —
nimlich einmal gegeniiber dem Heimat-
staat und zum anderen gegeniiber der EU.

« Das Herz der Unionsbiirgerschaft ist
das Gleichheitsversprechen. Es besagt,
dass alle EU-Biirger im EU-Recht gleich
sind, das heisst: gleich an Rechten und
Pflichten sind.

+ Die Unionsbiirgerschaft gibt ein aktives
und passives Wahlrecht bei den Wahlen
des Europiischen Parlaments.

Die Unionshiirgerschaft beinhaltet ein
Petitionsrecht gegeniiber Rat, Kommis-
sion und Europiischem Parlament und
berechtigt zur Gesetzgebungsinitiative
im Rahmen der Europidischen Biirger-
initiative.

Die Unionsbiirgerschaft gewihrleistet
ferner biirgerliche und politische Frei-
heiten. Dazu gehort auch die Freiziigig-
keit (Art. 21 AEUV). Diese sichert allen
Biirgerinnen und Biirgern das Recht,
sich in der EU frei zu bewegen, zu beti-
tigen und niederzulassen.

« Hat der Heimatstaat in einem Staat
ausserhalb der EU keine diplomatische
Vertretung, verkniipft die Unionsbiir-
gerschaft zum diplomatischen Schutz

durch Auslandsvertretungen anderer
Mitgliedstaaten.

Fiir die Biirgerinnen und Biirger der
Mitgliedstaaten iiberwindet die Unions-
biirgerschaft insbesondere die Stellung
als «Fremde». Denn sie verpflichtet die
Mitgliedstaaten bei Anwendung Europi-
ischen Rechts zur Gleichbehandlung von
Inlindern und EU-Biirgern.

Die Unionsbiirger-Richtlinie

Die Unionsbiirger-Richtlinie regelt den
Gebrauch der Freiziigigkeit fiir Unions-
biirger und deren Familienangehérigen:
Ehegatten, Lebenspartnern und Kindern
unter 21 Jahren — und formt damit Freizii-
gigkeit aus. Sie begriindet fiir alle Unions-
biirger und deren Familienangehorige ein
Recht auf Ausreise aus dem Herkunftsstaat
und auf Einreise in jeden gewihlten Mit-
gliedstaat und regelt die damit verbunde-
nen Formalititen.

Freiziigigkeit steht allen Unionsbiirge-
rinnen und -biirgern zu, einerlei ob sie er-
werbstitig sein wollen oder beispielsweise
studieren wollen oder ihren Lebensabend
als Rentnerin oder Rentner in einem ande-
ren Mitgliedstaat verbringen wollen. Auch
Nichterwerbstitige kommen so in den Ge-
nuss der Freiziigigkeit.

Die Freiziigigkeit begriindet danach
grundsitzlich ein Recht auf Aufenthalt
und Betitigung im Aufenthaltsstaat, si-
chert den Unionsbiirgern aber kein unbe-
dingtes Aufenthaltsrecht. Sie gewihrt ein
solches ohne weitere Bedingungen nur
im Rahmen der Grundfreiheiten der EU —
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Die EU hat nicht nur fiir Waren, sondern auch fir die EU-Birgerinnen und -Birger Freiheiten,

Rechte aber auch Pflichten geschaffen.

also Arbeitnehmerfreiziigigkeit, Niederlas-
sungsfreiheit oder Dienstleistungsfreiheit.

Bei einem ununterbrochenen Aufenthalt
von fiinf Jahren in einem Mitgliedstaat wird
ein Recht auf Daueraufenthalt begriindet.
Es wird fiir die Mitgliedstaaten die Pflicht
zur Gleichbehandlung der EU- Biirger und
ihren Familienangehorigen bekriftigt, so-
fern diese aus Drittstaaten stammen.

Zugang aus sozialen Griinden
beschrankt

Dagegen ist der Zugang durch nichter-
werbstitige Personen aus sozialen Griinden
beschrinkt bzw. ausgeschlossen, falls sie bei
Aufenthaltsbegriindung an den Gegeben-
heiten des Aufenthaltsstaates gemessen
iiber keinen zureichenden Krankenversi-
cherungsschutz und nicht tiber ausreichen-
de Existenzmittel fiir sich und die Familie
verfigen. Geschieht die Aufenthaltsbegriin-
dung zwecks Arbeitssuche, ist das Aufent-
haltsrecht auf drei Monate beschrankt.

Die wegen Erwerbsarbeit in die soziale
Sicherung einbezogenen Personen genies-
sen den Schutz durch die EU-Regelungen
zur zwischenstaatlichen Koordination sozi-
aler Sicherheit. Sie miissen also gleich be-
handelt werden. Ausserdem sichern andere
EU-Bestimmungen den Export von Geld-
leistungen, die Zusammenrechnung von
Beschiftigungs- und Versicherungszeiten
sowie den Zugang zu Sach- und Dienstlei-
stungen bei Aufenthalt in einem anderen
Staat und sichern damit die umfassende

Bild: nabu

Einbeziehung von Beschiftigten in die
Systeme sozialer Sicherheit der Mitglied-
staaten.

Sozialhilfe: Ausnahme von der
Gleichbehandlung

Fir EU-Biirgerinnen und -Biirger, die auf
Sozialhilfe angewiesen sind, wird den Mit-
gliedstaaten eine Ausnahme vom Gebot der
Gleichbehandlung zugestanden. Nament-
lich wenn EU-Biirgerinnen und -Biirger ih-
ren Aufenthalt ohne Krankenversicherungs-
schutz und ausreichende Existenzmittel
begriinden wollen, ist es den Mitgliedstaa-
ten erlaubt, Sozialleistungen zu versagen.
Der Europiische Gerichtshof bekriftigte
diesen Grundsatz in den vergangenen Jah-
ren wiederholt. Denn auch die Freiziigigkeit
kann aus Griinden der 6ffentlichen Sicher-
heit von den einzelnen Mitgliedstaaten be-
schrinkt werden. Namentlich eine iiberge-
bithrliche Belastung eines Mitgliedstaates
mit Sozialausgaben wurde als Rechtferti-
gung fiir Beschrankungen der Freiziigigkeit
anerkannt.

Sofern sich die Betroffenen rechtmaissig
in einem Mitgliedstaat aufhalten, erkennt
die EU-Grundrechte-Charta den Unions-
biirgern ein Recht auf Sozialfiirsorge zu
und verlangt dabei, dass diese gleich be-
handelt werden wie die Inlinder. Daraus
ergibtsich, dass alle Unionsbiirger, die von
der Niederlassungsfreiheit Gebrauch ma-
chen, grundsitzlich gleich zu behandeln
sind. Dagegen kénnen Unionshiirger, wel-

MODERATE AUSWIRKUNGEN AUF
DIE SOZIALHILFE ERWARTET

Die Unionsbirger-Richtlinie geht im Bereich der
Niederlassungsfreiheit tiber die urspriingliche
Regelung der Freiziigigkeit geméass Maastrichter
Vertrag aus dem Jahr 1392 hinaus. Damit geht
sie auch Uber das mit der Schweiz abgeschlos-
sene bilaterale Abkommen von 1999 hinaus,

das jetzt durch das neue EU-Rahmenabkommen
ersetzt werden soll. Das Abkommen erwahnt die
Unionshrger-Richtlinie zwar nicht. Der Bundesrat
stellt sich daher auf den Standpunkt, dass sie

in der Schweiz keine Giiltigkeit hat. Doch die EU
hat stets die Position vertreten, dass Bern die
Richtlinie in jenen Bereichen anwendet, in denen
sie die Personenfreiziigigkeit betrifft. Dennoch hat
sich das Staatssekretariat fiir Wirtschaft (Seco)
mit den Auswirkungen auf die hiesigen Sozial-
werke befasst. Wahrend der bisherigen etwas
strengeren Regelung lag die Sozialhilfequote der
EU-Auslander jedenfalls im Durchschnitt, also bei
3,3 % (2017). Beriicksichtigt man nur die EU-Bir-
gerinnen und -blrger, die via das Freizlgigkeits-
abkommen in die Schweiz gekommen sind, liegt
die Quote mit 2% noch tiefer als bei Schweizern
(2,3 %), wie ein Bericht des Seco zeigt. Man geht
im Seco daher auch im Falle der Ausweitung des
Zugangs zur Sozialhilfe nicht von einem Ansturm
auf die Sozialhilfe aus. Noch ist nicht klar, ob es
zu Nachverhandlungen kommen wird aber auch
wann es in Kraft treten wird — ob mit oder ohne
Bezug zur Unionsbiirger-Richtlinie. (ih)

che wegen Armut oder unzureichendem
Krankenversicherungsschutz die Freizii-
gigkeit nicht beanspruchen kénnen, unter-
schiedlich behandelt werden. Es ist hinge-
gen eine offene Frage, ob es mit diesen
Gewihrleistungen vereinbar ist, wenn ein
Mitgliedstaat bediirftige Unionshiirger aus
der Fiirsorge ganz ausschliesst, wenn sie
ihren Aufenthalt, weil sie bediirftig sind,
nicht wirksam begriinden konnten. [ |

Prof. em. Eberhard Eichenhofer
Friedrich-Schiller-Universitat Jena

4/19 ZESO 31



	Unionsbürgerschaft der EU und soziale Rechte

